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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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341 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haus-
haltssatzung

1. �Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 
2015 

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der 
z. Z. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Köln mit Be-
schluss vom 23.06.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die 
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfal-
lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ein-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und 
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit dem
Gesamtbetrag der Erträge auf� 3.651.614.478 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf� 3.926.605.598 Euro

im Finanzplan mit dem
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf� 3.529.855.293 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf� 3.535.898.215 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf� 742.039.954 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der Investitionstätigkeitund der 
Finanzierungstätigkeit auf� 890.890.956 Euro
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi- 
tionen erforderlich ist, wird auf 
� 244.995.187 Euro
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren 
erforderlich ist, wird auf
� 543.001.384 Euro
festgesetzt.
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§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des 
Ergebnisplanes wird auf
� 274.991.120 Euro
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
� 950.000.000 Euro
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	 Grundsteuer

	 a) �für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A)� 165 v. H.

	 b) �für die Grundstücke  
(Grundsteuer B)� 515 v. H.

2.	 Gewerbesteuer� 475 v. H.

§ 7

E n t f ä l l t

§ 8

1.	 Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplä- 
nen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferauf-
wendungen veranschlagten Gesamtbetrages auf ein-
zelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen 
wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung ver-
bindlich.

2.	 Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen 
eines Teilplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen 
Haushaltsmittel nach §  37  Abs. 3 GO – zu einem Bud-
get verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel 
sind teilplanübergreifend je Bezirk zu einem Budget ver-
bunden. Innerhalb der Budgets kann zahlungswirksamer 
Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderauf-
wand ausgeglichen werden. 

	 Zweckgebundene Mindererträge verpflichten zu entspre-
chenden Minderaufwendungen; zweckgebundene Mehr-
erträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendun-
gen, soweit in den Teilplänen keine abweichende Rege-
lung ausgewiesen ist.

3.	 Im Finanzplan werden die Investitionseinzahlungen und 
-auszahlungen eines Teilplans – mit Ausnahme der be-
zirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO – zu 
einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haus-
haltsmittel sind teilplanübergreifend je Bezirk zu einem 
Budget verbunden.

	 Zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitio-
nen verpflichten zu Minderauszahlungen; zweckgebun-
dene Mehreinzahlungen bei Investitionen berechtigen 

zu entsprechenden Mehrauszahlungen, soweit in den 
Teilplänen keine abweichende Regelung ausgewiesen 
ist.

	 Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, 
die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen 
eines Teilergebnisplans ergeben, können nach Genehmi-
gung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von Auszah-
lungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder 
Maßnahmen verwendet werden. Der Gesamtbetrag der 
Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht 
überschritten werden.

4.	 Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt 
ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetra-
ges der Aufwendungen.

5.	 Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlun-
gen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten bisher 
nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder 
Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 1% 
der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen 
übersteigen.

6.	 Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten 
Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme 
den Betrag von 2.500.000 Euro nicht übersteigen.

7.	 Als nicht geringfügig im Sinne von §  24  Abs.  2  GemH-
VO NRW gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Inves-
titionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme, mindestens 
50.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 100.000 Euro gel-
ten in jedem Fall als nicht geringfügig. 

	 Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen aus 
unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-
Stadtbahn, 1. und 2. Baustufe“, die sich nicht aus einer 
Änderung des Bausolls oder aus Standardveränderun-
gen ergeben und die gem. § 7 des Nord-Süd Stadtbahn 
Vertrages durch die Stadt Köln auszugleichen sind, gel-
ten ab einem Betrag von 1.000.000 Euro als nicht gering-
fügig.

8.	 Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitions-
maßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO 
wird auf 100.000 Euro festgelegt.

9.	 Die Wertgrenze für Änderungen der Erträge und Aufwen-
dungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Sinne 
von §  10  Abs.  1  GemHVO  NRW wird auf 250.000 Euro 
festgelegt.

10.	 Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzu-
wandeln“ (= ku) und „künftig wegfallend“ (= kw) werden 
beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus 
dieser Stelle wirksam.

11.	 Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von über- 
und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlun-
gen gemäß § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträ-
ge bis zu 50.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungspo-
sition beschränkt.

	 Diese Beschränkung gilt nicht bei Beträgen, die

	 – wirtschaftlich durchlaufend sind,
	 – der Rückzahlung von Zuweisungen dienen, 
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	 – �aufgrund rechtlicher Verpflichtungen oder eines Ratsbe-
schlusses, der nicht älter als ein Jahr ist, bereitgestellt 
werden müssen,

	 – �der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen die-
nen und aus dem Teilplan der Kunden-Dienststelle zum 
IT-Dienstleister in den Teilplan 0104 umgeschichtet wer-
den müssen,

	 – �der Finanzierung von Mieten an die Gebäudewirtschaft 
dienen und haushaltsneutral zwischen den Teilplänen 
umgeschichtet werden müssen,

	 – �als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Muse-
en oder im Rahmen des Renovierungsprogramms 
für Museen und Kulturbauten zentral im Teilplan 0401 
(Museumsreferat) veranschlagt sind und nach entspre-
chendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die 
sachlich zuständigen Teilpläne umgeschichtet werden 
müssen, 

	 – �wenn bereits veranschlagte Mittel aus finanzstatisti-
schen Gründen haushaltsneutral in einem anderen Teil-
plan oder außerplanmäßig bei einer anderen Teilplanzei-
le des selben Teilplans bereit gestellt werden müssen,

	 – �die wirtschaftlich unselbständigen Stiftungen der Stadt 
Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die jeweilige 
Stiftungsrücklage erfolgt.

	 Die Beschränkung gilt ebenfalls nicht für teilplanbezo-
genen überplanmäßigen Personalaufwand, der durch 
Personalminderaufwand in anderen Teilplänen gedeckt 
wird sowie für überplanmäßigen Bedarf für Beschaffun-
gen beweglichen Anlagevermögens zur Einrichtung von 
Behindertenarbeitsplätzen, soweit hierfür Mittel des In-
tegrationsfonds im Teilplan 0103 zur Deckung in anderen 
Teilplänen herangezogen werden.

	 Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur 
Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
bzw. Auszahlungen ist der Rat monatlich zu unterrichten. 

12.	 Die Befugnis der Kämmerin, über die Inanspruchnahme 
von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermäch-
tigungen gemäß § 85 in Verbindung mit § 83 GO NRW 
zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 250.000 Euro je 
Maßnahme beschränkt.

	 Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur 
Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Ver-
pflichtungsermächtigungen ist der Rat monatlich zu unter-
richten.

13.	 Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Regelung 
i.S.d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die 
Oberbürgermeisterin kann hiervon Ausnahmen zulassen. 
Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes 
zur Frauenförderung bleiben davon unberührt.

14.	 Die Befugnis zur Leistung überplanmäßiger Aufwendun-
gen bzw. Auszahlungen bis zu 20.000 Euro je Teilplan wird 
auf jeden für den jeweiligen Teilplan zuständigen Fachbei-
geordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen 
des jeweiligen Teilplans erfolgt. Hinsichtlich der Unterrich-
tung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen 
bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen 
der Ziffer 11 zu verfahren.

15.	 Die Befugnis zur Leistung außerplanmäßiger Aufwendun-
gen bzw. Auszahlungen bis zu 20.000 Euro je Teilplan wird 

auf jeden für den jeweiligen Teilplan zuständigen Fach-
beigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rah-
men des jeweiligen Teilplans erfolgt und darüber hinaus 
keine Belastung der Folgejahre entsteht. Hinsichtlich der 
Unterrichtung des Rates über die genehmigten Mehrauf-
wendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Be-
stimmungen der Ziffer 11 zu verfahren. 

16.	 Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt 
einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich 
vorgezogenen Zinssatzneuvereinbarungen und Darlehen-
saufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutie-
rungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf der Basis 
einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten 
Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in An-
spruch zu nehmen, wobei der Finanzausschuss nachträg-
lich zu unterrichten ist:

	 1. Zinscap (= Zinsdeckel)
Um sich bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz ge-
gen das Risiko steigender Zinsen zu schützen, darf ein 
Cap gegen Zahlung einer Prämie abgeschlossen wer-
den. Hierbei verpflichtet sich der Verkäufer zur Leistung 
einer Ausgleichszahlung an die Stadt Köln für den Fall, 
dass der variable Darlehenszinssatz die vereinbarte 
Zinsobergrenze an den Zinsanpassungsterminen über-
schreitet.

	 2. Floor (= Zinsboden)
Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz darf die 
Stadt Köln als Floorverkäuferin auftreten und erhält eine 
Prämie, d. h. fällt der variable Darlehenszinssatz unter 
die vereinbarte Zinsuntergrenze, ist die Stadt Köln zu 
einer Ausgleichszahlung verpflichtet.

	 3. Collar (=  Zinsband)
Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeiti-
gen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar. 
Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln 
gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite ver-
zichtet sie aber durch den Verkauf des Floor auf Zins-
vorteile bei sinkenden Zinsen.

	 4. Zinsswaps (= Zinstauschvereinbarungen)
Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regelmä-
ßigen Austausch von Zinszahlungen über einen festge-
legten Zeitraum.
Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem 
Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein 
Darlehen mit einem festen Zinssatz. 

Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz 
als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen 
mit einem variablen Zinssatz, aber nur in Verbindung 
mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars.

Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf 
einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben 
werden (Forward-Swap).
Darüber hinaus darf eine Swaption angekauft werden. 
Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erworben, 
innerhalb einer Frist oder aber an einem konkreten Ter-
min als Zahler in einen Zinsswap mit bereits fixierten 
Konditionen einzutreten. Sofern dies nach der Marktsi-
tuation unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll 



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 25. November 2015	 Nummer 48	 Seite 488

ist, kann eine solche Swaption auch verkauft werden. 
Hierbei ist eine Risikobewertung vorzunehmen und die 
Zinserwartung zu dokumentieren.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 
5 GO NRW der Bezirksregierung in Köln mit Schreiben vom 
09.08.2015 angezeigt worden. Die nach § 75 Abs. 4 GO erfor-
derliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist von 
der Bezirksregierung in Köln mit Verfügung vom 16.11.2015 
erteilt worden.

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen ab dem
30.11.2015 in der Kämmerei, Dienstgebäude Heumarkt 14, 
Zimmer 334, 50667 Köln zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c) die Oberbürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Köln vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.

Köln, den 19.11.2015

Die Oberbürgermeisterin
In Vertretung
Kahlen 
Stadtdirektor

 

342 Satzung 
über eine Veränderungssperre für einen Teilbereich 
der Ortslage in Köln-Weidenpesch 
– Arbeitstitel: Neusser Straße 774 in Köln-Weiden-
pesch – vom 12. Oktober 2015

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 10. Septem-
ber 2015 aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 des Bauge-
setzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) – in der 
bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – in Verbindung 
mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 
2023) – in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – 
diese Satzung beschlossen:

§ 1
Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 06.11.2014 einen 
Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes für 
das Gebiet östlich der Neusser Straße, nördlich der Grundstü-
cke mit den Flurstücksnummern 1564 und 1566, westlich der 
Grundstücke mit den Flurstücksnummern 910 und 1159 und 
südlich der Grundstücke mit den Flurstücksnummern 1549 
und1340 in Köln-Weidenpesch gefasst.

Zur Sicherung der Planung wird für den künftigen Planbereich 
eine Veränderungssperre angeordnet.

§ 2
Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt 
sich aus dem mit schwarz gestrichelter Linie umrandeten Teil 
der Karte, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3
Rechtswirkung der Veränderungssperre

In dem der Veränderungssperre unterliegenden Planbereich 
dürfen

a)	 Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden.

	 Hierzu zählen insbesondere Vorhaben, die die Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Geneh-
migung oder Zustimmung bedürfen oder die der Bauauf-
sichtsbehörde angezeigt werden müssen.

b)	 erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderun-
gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 4
Ausnahmen

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden. 

Die Entscheidung über Ausnahmen trifft der Oberbürgermeis-
ter (Bauaufsichtsamt).

§ 5
Inkrafttreten 

Die Veränderungssperre tritt mit dem Tag ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bau-
leitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens 
jedoch gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 BauGB nach Ablauf von 
zwei Jahren, gerechnet ab dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und 
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
	 „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-

langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
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Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt.“

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
 „Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über 

den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den 
Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.“

Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach §§ 
215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 
3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:
 „(1) Unbeachtlich werden
 1.  eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

 2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und

 3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des  
Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.“

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:
 „(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem 
Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

 1.  entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berührten 
Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hätten 
bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht 
zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und 
wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis 
des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

 2. die V orschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a 
Absätze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 
Nummer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 
sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei 
ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der Vorschriften 
einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öf-
fentlicher Belange nicht beteiligt worden sind, die ent-
sprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder 
in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, oder 
einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, oder 
der Hinweis nach § 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch 
in Verbindung mit § 13 Absatz 2 Satz 2 und § 13a Ab-
satz 2 Nummer 1) gefehlt hat, oder bei Anwendung des  
§ 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von ei-
ner Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wur-
de, oder bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder 
des § 13 ( auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Num-

mer 1) die Voraussetzungen für die Durchführung der 
Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden 
sind;

	 3. �die Vorschriften über die Begründung des Flächennut-
zungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe 
nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 
und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Absatz 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begrün-
dung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung 
oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von 
Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug 
auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begrün-
dung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollstän-
dig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:
	 „(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch 

unbeachtlich, wenn
	 1. �die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständi-

gen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an die 
in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe für die 
Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplanes nicht 
richtig beurteilt worden sind;

	 2. �§ 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan ver-
letzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebau-
liche Entwicklung beeinträchtigt worden ist;

	 3. �der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan 
entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich we-
gen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes herausstellt;

	 4. �im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen wor-
den ist, ohne dass die geordnete städtebauliche Ent-
wicklung beeinträchtigt worden ist.“

§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:
	 (3) ...........
	 „Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Ab-
wägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

	 a) �eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

	 b) �die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c) �der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder
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	 d) �der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.“

Köln, den 12. Oktober 2015	 Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 25. November 2015	 Nummer 48	 Seite 491



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 25. November 2015	 Nummer 48	 Seite 492

343 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Wiersbergstraße in Köln-Kalk

Der Rat hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2015 den Satzungsbe-
schluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesge-
setzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung – über folgenden Bebauungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 70449/09 gemäß § 10 Absatz 1 
Baugesetzbuch für das Gebiet zwischen Neuerburgstraße im 
Westen, Kalker Stadtgarten im Norden, Wiersbergstraße und 
Christian-Sünner-Straße im Osten und der südlichen Seite 
der festgesetzten Fläche für den Gemeinbedarf (Jugendein-
richtung) und der öffentlichen Grünfläche (Gemarkung Kalk, 
Flur 26, Flurstücke, 334/5, 78, 121, 122, 197, 481/16, 482/16, 
490/16, 198, 199, 196, 323/16, 281/16, 484/16, 359/16, 191, 
365/16, 195, 194, und teilweise 210, Flur 24, Flurstücke 197, 
305/56 und teilweise 70)
Arbeitstitel: Wiersbergstraße in Köln-Kalk

Der Bebauungsplan Nummer 70449/09 einschließlich der Be-
gründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden dieser 
Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag		  von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag				   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag		  von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der 
Bebauungsplan Nummer 70449/09 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 

worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 16. November 2015

Die Oberbürgermeisterin, in Vertretung
gez. Guido Kahlen, Stadtdirektor
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344 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Wirksamwerden der 203. Änderung des Flächennut-
zungsplans (FNP) nach § 6 Absatz 5 Baugesetzbuch 
(BauGB)  
Arbeitstitel: Südlich Helmholtzplatz in Köln-Ehrenfeld

Der Rat hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2015 folgende Ände-
rung des Flächennutzungsplans gemäß § 5 Absatz 5 Bauge-
setzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414), festgestellt:

203. Änderung des Flächennutzungsplans im Stadtbezirk Eh-
renfeld, Köln-Ehrenfeld
Arbeitstitel: Südlich Helmholtzplatz in Köln-Ehrenfeld

Das Änderungsgebiet wird umgrenzt von der Hospeltstraße im 
Norden und Westen, der Helmholtzstraße im Osten sowie der 
Vogelsanger Straße im Süden.

Mit Antrag vom 07.08.2015 wurde der Bezirksregierung Köln 
die 203. Flächennutzungsplan-Änderung zur Genehmigung 
nach § 6 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetz-
buch vorgelegt. 
Die Bezirksregierung Köln erteilte mit Schreiben vom 
23.10.2015 die Genehmigung für diese Änderung.

Die 203. Änderung einschließlich der Begründung und der zu-
sammenfassenden Erklärung liegt mit dem Wirksamwerden 
dieser Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Stadtplanungs-
amt der Stadt Köln, Zimmer 09.C 09, Stadthaus, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln

Montag und Donnerstag		  von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag				   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag		  von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 
203. Änderung des FNP wirksam.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 16. November 2015

Die Oberbürgermeisterin, in Vertretung
gez. Guido Kahlen, Stadtdirektor

345 Bekanntmachung 
Bezirksregierung Köln Az.: 25.5.8-5/11 
Planfeststellung für die Verlängerung der Stadtbahn-
linie 3 von der heutigen Endhaltestelle „Ollenhauer-
ring“ bis zur zukünftigen Endhaltestelle „Schuma-
cherring-Schule“ in Köln-Bocklemünd/Mengenich

Auf Antrag der Stadt Köln hat die Bezirksregierung Köln ge-
mäß §§ 28 ff. Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und § 74 
Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) mit Beschluss vom 30.10.2015 den Plan für das o. a. 
Vorhaben festgestellt. 

Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung und eine Ausfertigung des festge-
stellten Plans liegen in der Zeit

vom 26.11.2015 bis 10.12.2015 einschließlich

bei der Stadtverwaltung Köln, Amt für Brücken und Stadt-
bahnbau, Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, 6. Eta-
ge, Zimmer-Nr. B 64
während der Dienststunden
montags, mittwochs, donnerstags 	 8 bis 16 Uhr,
dienstags 			   8 bis 18 Uhr
freitags 				    8 bis 12 Uhr
zur Einsicht aus.
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Gemäß § 27a des VwVfG NRW werden der Inhalt dieser Be-
kanntmachung sowie der Planfeststellungsbeschluss mit 
Rechtsbehelfsbelehrung und den Planunterlagen auf der 
Internetseite der Bezirksregierung Köln http://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/25_eisenbahn_planfest-
stellungsverfahren/index.html veröffentlicht. Maßgeblich ist 
allerdings der Inhalt der zur Einsicht bei der Stadt Köln ausge-
legten Unterlagen.

Zudem wird diese Bekanntmachung auch auf der Internetseite 
der Stadt Köln http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/ver-
kehr/verlaengerung-der-stadtbahnlinie-3 veröffentlicht. Weiter 
enthält die Internetseite der Stadt Köln eine Verlinkung auf die 
o.g. Internetseite der Bezirksregierung Köln zu den Planunter-
lagen.

Der Planfeststellungsbeschluss wird dem Träger des Vorha-
bens und denjenigen, über deren Einwendungen bzw. bei an-
erkannten Naturschutzverbänden über deren Stellungnahmen 
entschieden worden ist, jeweils zugestellt.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss ge-
genüber den übrigen Betroffenen als zugestellt (§ 74 Abs. 4 
Satz 3 VwVfG NRW). 

Im Auftrag
gez. Rehm			   Köln, den 25.11.2015

346 Vertretung und Zeichnungsbefugnis in Abwesenheit 
von François-Xavier Roth

Gem. § 4 der „Dienstanweisung zur Geschäftsverteilung in-
nerhalb der Betriebsleitung des Gürzenich-Orchesters Köln“ 
vom 01.01.2011 benenne ich für Zeiten meiner Abwesen-
heit bis auf Weiteres folgende Mitarbeiter als meine Vertreter 
nach § 9 Betriebssatzung der Stadt Köln für das Gürzenich-
Orchester vom 01.02.2011 mit Zeichnungsbefugnis „in Ver-
tretung“:

Herr Patrick Hahn, künstlerischer Programmplaner, für folgen-
de Belange:

–	 Verpflichtung und Besetzung von Gastkünstlern bei den 
Konzerten und Kammermusiken des Gürzenich-Orchesters

–	 Gestaltung des Spielplans des Gürzenich-Orchesters

–	 Veröffentlichung von Ton- und Bildtonträgern

Herr Frank Lefers, Orchestermanager, für folgende Belange:

–	 Führung der Musikerinnen und Musiker des Gürzenich-
Orchesters

	 (Probenplan, Arbeitszeiten, Urlaub) und Durchführung des 
Spielplans

–	 Organisation und Durchführung von Gastspielen

–	 Oper Köln: Künstlerische Belange des Gürzenich-Orches-
ters in Bezug auf Einsatz und Dienst der Musikerinnen und 
Musiker

Köln, den 05.11.2015

gezeichnet François-Xavier Roth
Generalmusikdirektor und Gürzenich-Kapellmeister
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

30.11.2015 Integrationsrat
Rathaus Spanischer Bau,
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
15.00 Uhr

Ausschuss Schule und Weiterbildung
Historisches Rathaus,
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18)
16.00 Uhr

01.12.2015 – Ausschuss Kunst und Kultur
– Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln
– Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester
– �Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & 

Fondation Corboud 
Historisches Rathaus, 
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18)
15.30 Uhr

Verkehrsausschuss
Rathaus Spanischer Bau, 
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
15.30 Uhr

03.12.2015 Stadtentwicklungsausschuss
Rathaus Spanischer Bau, 
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
15.00 Uhr

Sportausschuss
Gemeinschaftsgrundschule Honschaftsstraße
Honschaftsstr. 312, 51061 Köln
17.00 Uhr

30.11.2015 Bezirksvertretung Mülheim
Bezirksrathaus Mülheim,
VHS-Saal, Erdgeschoss,
Wiener Platz 2a, 51065 Köln
17.00 Uhr

01.12.2015 Bezirksvertretung Kalk
Bürgeramt Kalk,
Nebengebäude Bezirksrathaus Kalk, Raum 901, 
Kalker Hauptstr. 247-273, 51103 Köln-Kalk
17.00 Uhr

Rahmenplanungsbeirat Braunsfeld/Müngersdorf/
Ehrenfeld
Bezirksrathaus Ehrenfeld,
Raum 116,
Venloer Str. 419-421, 50825 Köln
19.00 Uhr

03.12.2015 Bezirksvertretung Nippes
Bezirksrathaus Nippes 
Sitzungssaal EG, Nebeneingang 2,
Neusser Str. 450, 50733 Köln
17.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und  
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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